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Spielpläne, Spielberichte und Mannschaftsaufstellungen für die neue Saison 
 

Hallo liebe Sportfreunde, 

Als wichtigstes Instrument ist es erforderlich für die neue Saison die aktuelle, überarbeitete 
Ligaordnung von der Homepage herunter zu laden. Ratsam wäre es die LA farbig auszudru-
cken, um die Änderungen auch schnell zu erkennen. Sie sind im Bereich Ordnun-
gen/Satzungen hinterlegt. Das aktuelle Anschriftenverzeichnis und der Terminkalender ist im 
Internet unter www.squash.de abrufbar (Bereich Vereine bzw. Termine).  

Grundsätzlich ist die Mannschaft Gastgeber in deren Heimanlage gespielt wird. Abweichun-
gen von dieser Regel  sind im Ligaprogramm angemerkt. Außerdem ist die Reihenfolge der 
Spiele, sowie im Ligaprogramm dargestellt, für alle bindend. Bitte teilt uns, der Geschäftstelle 
sowie der spielleitenden Stelle und dem Obmann des Ligaauschusses außerdem immer um-
gehend mit, falls ihr einen Spieltag im Einvernehmen mit den Gegnern verlegt. 

Die Spielberichte für die neue Saison werden nicht mehr auf dem Postweg verteilt. Je-
der Verein ist für den Download einer ausreichenden Anzahl der benötigten Spielbe-
richtsbögen selbst zuständig. Aktuelle Versionen sind auf der Hompage im Bereich 
Formulare hinterlegt. 

Die Spielberichte enthalten eine zusätzliche Spalte jeweils vor dem Namen. Bitte tragt 
dort unbedingt die Meldeposition des eingesetzten Spielers ein. Falls ihr vermutet, 
dass Gegner ihre Mannschaft falsch aufgestellt haben oder Spieler falsch eingesetzt 
werden, so vermerkt dies bitte unten auf dem Spielbericht.  Die Ergebnisse sind von 
den Verantwortlichen der Vereine bis Montags 24:00 Uhr einzugeben. Die Bestätigung 
der Ergebnisse durch die Gastmannschaft hat bis spätestens Dienstags 24:00 Uhr zu 
erfolgen. 

 Die Offizielle Mannschaftsmeldung wird ebenfalls nicht mehr postalisch versendet. Sie muss 
auch von unserer Homepage geladen werden. Sie ist an Spieltagen mitzuführen und unauf-
gefordert zur Einsicht bereit zu legen. Sie wird nicht mehr von Hand sondern aus dem Verwal-
tungsprogramm erstellt. Daher sind keine handschriftlichen Eintragungen gültig! In der 
Spalte Spielberechtigung ist angegeben, bis zu welcher Liga dieser Spieler eine Spielberech-
tigung besitzt. 

Bis einschließlich Verbandsliga bedeutet, dass diese Spieler nicht (auch nicht als 
Ersatz) in der Ober- oder Regionalliga eingesetzt werden dürfen. Sie haben KEINE gül-
tige Schiedsrichterlizenz mehr bzw. haben nur einen Grundkurs besucht. 
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Bei Spielern mit einer Reihe Striche „-----------„ besteht für keine Liga eine Spielberech-
tigung. Diesen Spielern fehlt die erforderliche Schiedsrichtergrundqualifikation. 

Es werden zu Saisonbeginn ausreichend Fortbildungen angeboten. Spieler die 
nicht bis zur Frist, 2.Spieltag der Saison, ihre Fortbildung gemacht haben oder 
anderweitig ihre Lizenz erlangt haben, sperrt das Ligaprogramm automatisch. 
Diese Begegnungen gelten dann als verloren. 

Sollte es Unstimmigkeiten oder Meinungsverschiedenheiten über den Einsatz eines Spielers 
geben, so vermerkt dies bitte auf dem Spielbericht. Die spielleitende Stelle prüft dies dann 
nach und wertet die Spiele entsprechend der LigaordnungIm Jugendbereich kann für die ge-
samte Mannschaft die Spielberechtigung erlangt werden, wenn ein Betreuer mit gültiger C-
Schiedsrichter-Lizenz anwesend ist. Dann dürfen alle Jugendlichen eingesetzt werden, unab-
hängig von der Eintragung in der Spalte Spielberechtigung. 

Solltet ihr in der Mannschaftsaufstellung Übertragungsfehler entdecken, so informiert uns bitte 
kurz mit der Beschreibung des Fehlers per eMail oder Fax. Bei einigen Vereinen sind nicht 
alle Personen in unseren Verwaltungsprogramm gespeichert. Diese Personen wurden daher 
auch nicht mit in die Mannschaftsaufstellung übernommen. Sollte dies bei eurem Verein der 
Fall sein, so schickt uns bitte die Daten dieses Spielers (Antragsformular Bereich Geschäfts-
stelle Formular) per eMail, Fax oder Post zu. 

Hinweis des Ligaausschusses: 

Ein wichtiger Hinweis zu „Mannschaften die nicht antreten“ oder „Mannschaften die nicht voll-
zählig antreten“. Dies kann bei jedem Verein mal vorkommen und nicht immer trifft den Verein 
ein Verschulden. Dies wird in der Ligaordnung auch berücksichtigt. Deshalb wird NICHT  
automatisch ein Bußgeld fällig. Bei begründetem Nichtantritt oder nicht vollzähligem Antritt, 
wird in der Regel kein Bußgeld verhängt. Wir bitten euch daher uns frühzeitig an zu sprechen, 
wenn sich so ein Problem abzeichnet. Dann können wir eine Lösung finden, die für alle betei-
ligten Vereine sportlich fair ist. 

Nicht fair ist ein Eintragen von Spielern, die nicht anwesend waren oder sogar das Eintragen 
einer Mannschaft die nicht angetreten ist. Sollte dieser Betrug auffallen, so werden alle Verei-
ne die diesen Betrug mitgemacht haben, gemäß Gebührenordnung bestraft. 

Um bei Einsprüchen gegen einen Spieltag möglichst alle Unterlagen zur „Beweisführung“ zu 
haben, hebt die Schiedsrichterbögen eines Spieltages mind. vier Wochen auf. Da Proteste 
innerhalb von 14 Tagen nach dem Spieltag eingereicht werden müssen, könnt ihr die Bögen 
entsorgen, wenn es bis dahin keinen Einspruch gab. 

Diesem Brief liegt ein Plakat für die Jugend- und Seniorenranglisten der kommenden 
Saison bei. Diese Plakate könnt ihr in eurem Center aushängen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 
Squash Landesverband NW e.V. 
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